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480 OQRuthen rheinländiſch Maaß werden etwa 3 Scheffel Kalk erforderlich

M 56. 1852.
3. Quartal. Mittwoch den 14. Juli 1852. Stück 4.

Bekanntmachungen.
Jn der zweiten Hälfte des Juli oder in den erſten Tagen des Auguſt ſind ſeit mehreren Jahren die Kartoffelfelder

bekanntlich mit der Krankheit befallen worden, welche mit ſchwarzen Flecken auf dem Kraut beginnt und die Fäulniß der Knol-
len zur Folge hat. Von den dagegen vorgeſchlagenen Mitteln hat ſich bis jetzt keines bewährt. Ein Grundſtücksbeſitzer in
der Provinz Preußen hat im Herbſte v. J. ſeine Erfahrungen über den günſtigen Erfolg mitgetheilt, welchen er von Anwen-
dung des Kalks ſeit mehreren Jahren gehabt hat. Auf dieſe Erfahrungen iſt von dem Königlichen LandesOechnomieKollegium
aus anderwärts hingewieſen. Obgleich dies Mittel noch nicht an verſchiedenen Orten und vielfach hat verſucht werden können,
ſo erſcheint es doch rathſam, ſchon jetzt nochmals darauf aufmerkſam zu machen, da dadurch der verderblichen Wirkung des
wahrſcheinlich wieder bevorſtehenden Befallens des Kartoffelkrautes vielleicht vorgebeugt werden kann.

Nach jenen Erfahrungen ſoll man im Juli und Auguſt wohl aufmerken, und ſobald in der Gegend die erſten Spuren
des Befallens irgend bemerkt werden, das Mittel anwenden.

Man nimmt zu Staub zerfallenen aber nicht weiter gelöſchten Kalk nicht Gips wie derſelbe entſteht, wenn
man gebrannten Kalk an feuchter Luft ſtehen läßt oder ihn leicht mit Waſſer beſprengt. Damit überſtreut man bei ruhigem

Wetter, am beſten in den Abendſtunden das Kartoffelfeld, beſonders das S n der Pflanze. Zum preußiſchen Morgen
ein.

Die Königliche Regierung veranlaſſe ich hierdurch, dieſe Erfahrung in Jhrem Bezirke ſchleunig und auf geeignete Weiſe
zur Kenntniß der Landwirthe zu bringen, damit dieſelben aufgemuntert werden, Verſuche mit dem vorgeſchlagenen Mittel zu machen,
deſſen Wirkſamkeit der Beſtätigung allerdings noch bedarf.

Berlin, den 1. Juli 1852.
Für den Miniſter für land wirthſchaftliche Angekegenheiten.

Jm Allerhöchſten Auftrage: (gez.) von Weſtphalen.
An die Königliche Regierung zu N.

Vorſtehendes Reſcript bringe ich in Gemäßheit höherer Anordnung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß und empfehle
das darin bezeichnete Mittel gegen die Kartoffelkrankheit zur beſonderen Beachtung.

Merſeburg, den 12. Juli 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.
Jch bringe wiederholt in Erinnerung, daß außer zur Dorfkirmeß, zum Erndtefeſte und zu den hohen Feſttagen, nur am

Sonntage jeden Monats Tanzmuſik gehalten werden darf, daß Schenk- und Gaſtwirthe, welche dagegen contraveniren, un
nachſichtlich zur Unterſuchung und Strafe gezogen werden und daß es keineswegs Abſicht der Königlichen Regierung geweſen
iſt, hierinne durch die Amtsblatts Bekanntmachung vom 24. April d. J. etwas zu ändern.

Merſeburg, den 9. Juli 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.
Daß die verehelichte

Amalie Louiſe Beer geborne Ernſt zu Muſchwitz
und die verehelichte

Auguſte Henriette Uhlemann geborne Heinecke zu Großgoddula
als approbirte Hebammen verpflichtet worden und demnach zur Ausübung der Hebammenkunſt berechtigt ſind, wird hierdurch
bekannt gemacht.

Merſeburg, den 10. Juli 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.
Licitation. Es ſollen in dem hieſigen Krankenhauſe

mehrere Veränderungen und Reparaturen vorgenommen werden.

Die Augstühr m. Mi ſtfor t ühertDie Ausführung ſoll dem Mindeſtfordernden übertragen werden.
Zur Abgabe der Gebote haben wir

den 16. Juli d. J. Vormittags 410 Uhr,
als Termin anberaumt. Unternehmungsluſtige werden erſucht,
fich zu dieſer Zeit im Seſſionszimmer des Magiſtrats einzu

finden. Die Anſchläge können in dem Stadt Secretariate
eingeſehen werden.

Merſeburg, den 12. Juli 1852.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Zur Verpachtung der diesjährigen
Obſtnutzung an den Kommunal- Pflanzungen vor dem Klauſen-
thore, auf dem Gerichtsraine, hinter der weißen Mauer und
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auf dem Wege nach der Königsmühle, haben wir, da angemeſſene
Gebote nicht erfolgt ſind, einen anderweiten Termin auf

den 15. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr,
in unſerem Stadt Secretariate anberaumt, wozu Pachtluſtige
hierdurch eingeladen werden.

Die Bedingungen der Verpachtung werden im Termine
bekannt gemacht.

Merſeburg, den 9. Juli 1852.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Der Siebmachergeſelle Karl Gott-
lob Jänicke hat bei uns angezeigt, daß ihm der unter dem
19. April er. ausgefertigte Erlaubnißſchein zum Aufſuchen un-
beſtellter Arbeit am I. d. M. in dem Dorfe Zöſchen abhanden
gekommen ſei.

Es wird daher dieſer Erlaubnißſchein hiermit für ungültig
erklärt.

Merſeburg, den 8. Juli 1852.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Poſt-Dampfſchiff- Verbindung zwiſchen Stettin

und Stockholm.
Das Königlich Schwediſche Dampfſchiff „Nordſtern“ wird

in dieſem Jahre eine regelmäßige directe Seepoſt Verbindung
zwiſchen Stettin und Stockholm unterhalten. Die Abfertigung
erfolgt aus beiden Orten an jedem zweiten Montage
Mittags, und zwar zum erſten Male

aus Stockholm Montag den 5. Juli, und
aus Stettin Montag den 12. Juli.

Das Schiff wird ſowohl auf der Hin als auch auf der
Rückreiſe in Swinemünde und Calmar anlegen. Mit Beginn
der Schifffahrtsperiode im nächſten Jahre tritt neben dem oben

edachten Schwediſchen Schiffe noch ein Preußiſches PoſtDamyfſchiff in Fahrt und es wird dann die Verbindung zwiſchen

Stettin und Stockholm in der Art ſtattfinden, daß von bei-
den Orten wöchentlich einmal ein Dampfſchiff abge-
fertigt wird.

Das Paſſagegeld beträgt: a) von Stettin nach Stock-
holm oder zurück: für den I. Platz 20 Thlr. für den II.
Platz 14 Thlr. und für den Deckplatz 7 Thlr. b) von Stettin
nach Calmar oder zurück: für den I. Platz 114 Thlr., für
den II. Platz 8 Thlr. und für den Deckplatz 4 Thlr. e) von
Swinemünde nach Stockholm oder zurück: für den I.
Platz 183 Thlr. für den II. Platz 13 Thlr. und für den
Deckplatz 64 Thlr. und d) von Swinemünde nach Cal-
mar oder zurück: für den I. Platz 10 Thlr., für den II. Platz
7 Thlr. und für den Deckplatz 34 Thlr. Pr. Crt.

Jn dieſen Beträgen ſind die Koſten für die Bewirthung
nicht mitbegriffen. Dieſelbe findet nach dem Tarife der Schiffs-
Reſtauration ſtatt.

Für Kinder unter 2 Jahren iſt kein Perſonengeld zu be-
rechnen. Kinder von 2 bis 12 Jahren zahlen die Hälfte, Kin-
der über 12 Jahre die volle Taxe.

Jeder erwachſene Paſſagier hat 100 Pfund und jedes
Kind, für welches die Hälfte des Paſſagegeldes gezahlt wird,
50 Pfund Gepäck frei. Für das Mehrgewicht iſt bis Stock-
holm 3 Sgr. und bis Calmar 14 Sgr. für je 10 Pfund zu
entrichten. Das Gepäck muß mit dem Namen des Reiſenden
und dem Beſtimmungsorte bezeichnet ſein. Daſſelbe darf nur
aus Reiſeeffecten beſtehen. Waaren müſſen als Frachtgut auf-
gegeben werden.

Die Paſſagiere müſſen mit vorſchriftsmäßigen Päſſen ver-
ſehen ſein.

Für Local Reiſende zwiſchen Stettin und Swinemünde
beträgt das Paſſagegeld auf dem I.
II. Platz 1 Thlr. und auf dem Deckplatz, welcher nur an
Domeſtiken in Begleitung ihrer Herrſchaft vergeben wird 7
Thlr. Pr. Crt

Wagen, Pferde und Güterſendungen nach und von Stock-
holm und Calmar werden für ein mäßiges Frachtgeld befördert.

Das Einſchreiben der Paſſagiere erfolgt in Stettin und
Swinemünde durch die Orts Poſt Anſtalten.

in Swinemünde durch die dortige Poſt Anſtalt expedirt.
Berlin, den 25. Juni 1852.

General-Poſtamt.
Schmückert.

r r
Der Durchgang oder wohl gar die Durchfahrt durch den,

zur hieſigen Dompropſtei gehörigen nördlich hinter der Vor-
ſtadt Neumarkt belegenen Garten, iſt nicht geſtattet. Der der-
zeitige Pächter Herr Bäckermeiſter Nohle iſt angewieſen, jeden
Contravenienten zu pfänden und demnächſt zur geſetzlichen
Beſtrafung bei der Behörde anzuzeigen.

Merſeburg den 12. Juli 1852.
Die Dom- Pro ſei -Einnahme.

ühn.
Haus- Verkauf.

Mein Wohnhaus hier in guter Lage mit eingebauetem
Materialgeſchäfte will ich aus freier Hand verkaufen und lade
Kaufluſtige ergebenſt ein.

Lützen den 28. Juni 1852. Fiedler.

Platz 13 Thlr. auf dem

Die Frachtgüter
werden in Stettin durch das Handlungshaus J. W. Schlutow,

Den 18. d. M., Nachmittags 4 Uhr, ſollen die der Ge-
meinde gehörigen Pflaumen in hieſiger Schenke öffentlich ver-
pachtet werden.

Tragarth, den 12. Juli 1852.

Obſt- Verpachtung.
Freitag den 16. Juli d. J., Vormittags 10 Uhr, ſoll das ſofort

Obſt, zum Rittergut Schkopau gehörig, meiſtbietend im Gaſt-
hof zu Schkopau unter den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen verpachtet werden.

Schkopau, den 8. Juli 1852. Vetter.
Obſt Verpachtung.

Die Aepfel und Pflaumen der Commun Großkayna ſollen
den 18. Juli e. Nachmittags 4 Uhr, meiſtbietend verpachtet e.

Nr.werden.
Großkayna, den 9. Juli 1852.

Die Gemeinde.

das Obſt der Commun Oberbeung an den Meiſtbietenden
gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Sonntag den 18. Juli, Nachmittags 3 Uhr, ſoll das
diesjährige Obſt in der Gemeinde Blöſten meiſtbietend ver-
pachtet werden.

Blöſten, den 10. Juli 1852.

Wieſen- Verpachtung.
Sonntag als den 18. Juli, Nachmittags 3 Uhr, ſoll die

Gemeindewieſe in Collenbeyer Flur, am Fußſtege von Döllnitz
nach Merſeburg, in der Nähe der Luppe gelegen, in der Reede

ſtehen
liſchen Schenkwirthſchaft hier meiſtbietend verpachtet werden.

Der Gemeinde- Vorſtand.

Die Gemeinde daſelbſt.

4 2 zur geSonntag den 18. Juni a. c. Nachmittags 2 Uhr, ſoll

ſowie

werk
C

in 2
ander
Octbr

colade



tetem
lade

r.

Ge-
ver

265

Nach der nunmehr beendigten innern Einrichtung meines neuerbaguten Hauſes
habe ich mein

Meubles-, Spiegel und PolſterwaarenMagazin
aufs Neueſte und Eleganteſte aſſortirt, und lade daher ein hochgeehrtes hieſiges und
guswartiges Publikum ein, ſich von der Eleganz und Reichhaltigkeit deſſelben gutigſt
überzeugen zu wollen, und uübernehme neben der billigſten Preisſtellung mehrjahrige
Garantie.

zur geneigten Abnahme

Auch kann ich auf Verlangen meiner werthen Kaäufer die Meubles durch mein

Halle, den 25. Juni 1852.
eignes Meubles- Fuhrwerk an jeden beliebigen Ort unbeſchadigt uüberliefern.

Carl Dettenborn,
große Markerſtraße Nr. 447.

Jagd- Verpachtung.
Die der Gemeinde Göhren und Zweimen gehörige Feld-

jagd ſoll kommenden Sonntag,
den 18. Juli, Nachmittags 2 Uhr,

in der Schenke zu Zweimen meiſtbietend verpachtet werden.
Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht.

Bartholomänus, Richter.
Mobiliar- Auetion in Merſeburg. Sonn-

abend, den 17. d. M., von früh 39 Uhr an, ſollen,
im Saale des Herrn Franck gold. Arm hier,
verſchiedene Mobilien, als: div. Sophas, Tiſche, Stühle,
Spiegel, Schränke, Schreibekommoden, Bettſtellen und dergl.

Sachen mehr, meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung,
verſteigert werden. Zu dieſer Auction können noch Gegen-
ſtände jeder Art zur Verſteigerung mit angenommen, müſ-
ſen mir jedoch vorher angemeldet, event. den Tag vor der

Auction in den Auctionsſaal überſendet werden.
1852.

Rindfleiſch, Auct. Comm.
Eine Stube nebſt Kammer mit oder ohne Möbeln ſteht

Merſeburg, den 8. Juli

ſofort zu vermiethen beim Oekonom Gottfried Keck Vor-
werk Nr. 460.

Johannisgaſſe Nr. 46. iſt die mittlere Etage, A.
in 2 Stuben, Kammern, Küche, Holz und Torfremiſe, Ver-
änderung halber anderweit zu vermiethen und kann zum 1.

Octbr. bezogen werden.
Ein Logis iſt zu vermiethen in der Preußergaſſe

Nr. 52e. bei F. Schaaf.
Feine Caffees, Zuckern, Thees, Gewürze, empfiehlt billigſt

Ferdinand Rudloff.
Stearinkerzen, Vanille und feine Gewürz Chocolade, Cho-

coladen Pulver, Cacaothee, empfiehlt billigſt
Ferdinand Rudloff.

Sämmtliche Sorten Maler- und Stubenfarben, Bernſtein-
lacke und Leinölfirniß, empfiehlt billigſt

Ferdinand Rudloff.
Feine Rauch und Schnupftabacke, Varinas Canaſter,

ſowie eine reiche Auswahl in allen Sorten Cigarren empfiehlt
Ferdinand Rudloff in Dürrenberg,

neben der Apotheke-
Am Kinderfeſte iſt in meinem Zelte ein Sonnenſchirm

ſtehen geblieben. H. Höpfner.

Das Neueſte in Chemiſetts und Un-
terärmeln, geſchloſſen und offen, in ſchönſten Muſtern,
empfiehlt den geehrten Damen in beſter Auswahl

W. Hellwig.
J Dieſe aromatiſche JZahn-Seife, welche in Origi-
J S nal-Packeten à 12 Sgr., deren jedes für einen ſechs
S 7 monatlichen Gebrauch ausreicht, in Merſeburg

O nur in der Garcke'ſchen Buchhandlung zu haben
Z. iſt, übertrifft an Zweckmäßigkeit alle andere derar-

S tige Mittel, beſeitigt vollſtändig jeden üblen Ge-
29 2 ruch aus dem Munde, erfriſcht den Athem,
2 ſtärkt und befeſtigt das Zahnfleiſch, reinigt
S S die Zähne vollkommen, conſervirt den Zahn-
S S ſchmelz, beugt der Fäulniß vor, verhindert

Z das Lockerwerden ünd Ausfallen der gähne3 und iſt ſonach das Beſte, was man zur Cultur
S S und Conſervation der Zähne eines ſo we-
S ſentlichen Theiles menſchlicher Schönheit in
2 Anwendung bringen kann.

Feldschlösschen.
Mittwoch den 14. dieſ. Mts.

Ein Berliner Sommerabend,
verbunden

mit großem Ertra- Concert und
Gartenbeleuchtung.

Zur Aufführung kommt:
Ouverture aus Oberon,
Einleitung, Brautchor und Finale aus Lohen-

grin, von Wagner,
Charivari, großes Potpourri mit Brillant Feuerwerk

von G. Kunze.
Anfang 38 Uhr.

Entré für Herren 24 Sgr., für Damen 14 Sgr.
Braun.

Einladung.

Italien.

Sonntag, den 18. d. M. Kirſchfeſt mit Tanzmu-
ſik in Röſſen, wozu ergebenſt einlade und zgleich bemerke,
daß auch jeden Tag friſche und verſchiedene Sorten Kirſchen
für die billigſten Preiſe zu haben ſind.

Röſſen, den 18. Juli 1852. Förſter.
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Tivoly- Theater in Keuſchberg
bei Dürrenberg.

Donnerstag den 15. Juli. Peter im Frack, Ro-
mantiſches Luſtſpiel in 4 Abtheilungen erſte Abtheilung
Die Abreiſe 2. Abth. Peter am Hofe; 3. Abth.:
Die Hand Gottes 4. Abth.: Das Heimweh von
Karl Zwengſahn.

Sonnabend den 17. Graf Buckskin, oder: Die
drei Schneidergeſellen, komiſche Operetta in 3 Akten
von G. Röder, Muſik vom Kapellmeiſter Canthal.

Sonntag den 18. Die Mönche, oder: Das Aben-
theuer im Kloſter der Karmeliterinnen, Luſtſpiel in 3
Abtheilungen 1. Abtheilung Die Mönche 2. Abth.
Die Officiere; 3. Abth. Der Canonicus in 1000

Aengſten von M. Tenelli.
Dienstag den 20. Wenn Leute Geld haben!

Poſſe mit Geſang in 3 Akten von A. Weihrauch. Muſik
von Th. Hauptner.

Kaſſenöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Die Direction.

Einen brauchbaren Pferdeknecht, der mit guten Zeug-
niſſen verſehen iſt, ſucht der Förſter Eiſenhuth zu Mer-
ſeburg.

Dank. Allen Denen welche den Sarg unſerer dahin
geſchtedenen lieben Tochter Pauline Hellgeſt ſo reichlich mit
Blumenkränzen ſchmückten und ſie zu ihrer Ruheſtätte begleite-
ten reſp. trugen, ſo wie dem Herrn Paſtor Schellbach für ſeine
am Grabe ſo troſtreich geſprochenen Worte, unſeren tiegefühl-
teften herzlichſten Dank.

Merſeburg, den 12. Juli 1852.
Die Hinterbliebenen.

Unſert herzlichen Dank für die vielen Beweiſe der Theil-
nahme am Begräbnißtage unſers guten Gatten und Vaters,
des Schneidermſtr. Schulze.

können wir nicht unterlaſſen hiermit auszuſprechen
Die verwittwete Auguſte Schulze nebſt Sohn.

Zum Entenſchießen auf Sonntag, den 17. Juli e.
wobei Gartenmuſik ſtattfindet, ladet ergebenſt ein

Oſtrau C. Lehmann.Marktpreiſe vom 10. Juli.
thl. ſg.ſpf.. tthl. ſg. pf. thl. g. pf-

Weizen 2 26 bis 2 7 60 Gerſte 110
Roggen 2 26 bis 2)3 9] Hafer 26 3
C

bis
bis I 6

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dont. Vacat.
Stadt.

Zimmermann Lowitzſch eine Tochter dem herrſchaftl. Bedienten Asbach eine
Tochter dem Kunſtgärtner Bödke eine Tochter dem Schuhmachermſtr. Purſch
eine Tochter eine außerehel. Tochter. Geſtorben: die einz. Tochter
des Handarbeiters Weber, 1 J. 11 M. 1 W. alt, am Scharlach die hinterl.
Wittwe des Bürgers und Mäklers Götſchel, im 69. Jahre, an Magenverhär-
tung die jüngſte Tochter des Bürgers und Schuhmachermſtrs. Hellgeſt, im
23. Jahre, an Unterleibsentzündung.

Am Donnerstage predigt in der Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach.
Neumarkt. Faeut.
Altenburg. Geboren: dem Bürger und Gaſthausbeſitzer Hoffmann

eine Tochter dem Zimmergeſellen C. W. L. Heine eine Tochter. Ge-
ſtorben: der Müllergeſell Koch, 26 J. 6 M. alt (verunglückte beim Baden
in der Saale) die einzige Tochter (2. Ehe) des Zimmergeſellen J. Ch. A,
Reichenbach, 4 W. alt, an Krämpfen der Bürger und Schneidermſtr. Schulze,
57 J. alt, an Krämpfen die jüngſte Tochter (2. Ehe) des Schuhmachermſtrs.
Zehle, 8 M. alt, am Zahnen der Handarbeiter Zorn, 69 J. 6 M. alt, an
Lungenlähmung.

Die „Neue Salzburger Ztg. ſchreibt, daß es einigen
Bauern der Umgebung von Salzburg geglückt ſei, zu entdecken,
daß ſeit der Zeit, als bei Hochzeiten und anderen Tanzmuſiken
auch unter dem Landvolk Polka getanzt wird, die Kartoffel-
krankheit graſſtre, folglich iſt nach ländlicher Logik dieſer Tanz
ſchuld daran und muß alſo ohne Weiteres vom Tanzboden ver-
trieben werden. So ſoll einem in Salzburg allgemein kurſi-renden Gerüchte zufolge bei der kürzlich in einer Landgemeinre

bei Salzburg en Hochzeit den Muſikanten ſtreng unter-
ſagt geweſen ſein, Polka aufzuſpielen. Als nun die pflichtreuen
Muſikanten von den tanzluſtigen Gäſten zur Nichtbeachtung dieſes
Verbotes nicht zu bewegen waren, begab ſich die geſammte polka-
ſüchtige weibliche Jugend zu dem Gemeindevorſteher, welcher
diefer Sturmpetition in ſo weit nachgab, daß ein einziges Mal,
aber auch da nur allein von den weiblichen Hochzeitsgäſten,
Polka getanzt werden durfte. Zum wahrſcheinlichen Aerger ſo
mancher Kartoffelbauer wirkte aber dieſer Eine Tanz ſo zaube-
riſch auf die Füße der Hochzeitsgäſte, daß nach aufgehobenem
Hochzeitsmahle mehrmals und zwar nicht blos von Tänzerinnen
allein, Polka getanzt wurde. Es wird nun befürchtet, daß des-
halb in der bezeichneten Gemeinde auch heuer die Kartoffeln wieder
mißrathen werden.

Danzig. Jüngſt kam zu einem hieſigen geſchätzten Arzte
und DOperateur ein Arbeiter mit ſeinem Kinde, um daſſelbe

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk.

wegen eines bedeutenden äußeren Schadens einer Operation
unterziehen zu laſſen. Der gewiſſenhafte Arzt erklärte dem
ſcheinbar beſorgten und zärtlichen Vater nach genauer Prüfung,
daß das Kind die Operation mit dem Leben würde erkaufen
müſſen. „Was ſchadet das“, verſetzte der Vater des Kindes
dem erſtaunten Arzte, „ich bin ſo nicht im Stande, mich mit
dem krüppelhaften Kinde zu befaſſen.“ Der Arzt deutete zuerſt
auf ſeine Verpflichtung hin, die ihm gebiete, die Operation
nicht vorzunehmen, wenn er den Tod klar vorausſehe, und
ermahnte dann den Vater, ſeinen heiligen Pflichten für ſein
Kind ſo lange gewiſſenhaft und hingebend nachzukomnen als
ihm der allmächtige Gott das Schickſal auferlege, und glaubte
ſo endlich das Herz des unnatürlichen Vaters gerührt zu haben
Doch wie bitter hatte er ſich getäuſcht, als ihm der Arbeiter
bei der Hindeutung auf Gott und ſeine gnädige Fürſehung
trocken und mit der Klarheit ſelbſtbewußter Ueberzeugung erwie
derte: „Ach, lieber Herr Doctor! Was den lieben Gott anbe
langt, da iſt es nichts, das iſt ja eine bloße Naturgeſchichte,
das kann mir nicht helfen.“ Man kann ſich denken, daß der
bis ins Jnnerſte über ſolche freche Glaubensloſigkeit empört,
Arzt ſofort jeden weiteren Verkehr mit dem unnatürlichen Va-
ter abbrach, der auch keine Miene machte, ſeine Anſichten irgend-
wie zu ändern und mit dem unglücklichen Kinde trotzig davon

ging. (D. D.Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.
Hierzu eine Beilage.

Auch unſern herzlichen Dank Allen,
die während ſeiner Krankheit uns beigeſtanden und unſer her
bes Schickſal erleichterten und ihm ſeine Leiden zu mildern
ſuchten. Auch unſern herzlichen Dank dem Doktor Herrn Franke
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Beilage zum 56. Stück des Merſeburger Kreisbl. 1852.
S mm 2Schwurgerichtshvſ n Naumburg.
m 2. Juli.1) Die verehkl. Schuhmacher Friederike Müller geb.

Seidelbach aus Naumbürg, 28 Jahr alt, Mutter zweier
Kinder und bereits 2 Mal wegen Diebſtahls beſtraft, iſt wie-
der wegen eines ſchweren im wiederholten Rückfalle verübten
Diebſtahls in den Anklageſtand verſetzt.

Am 23. Fehruar er. wurde in der Müllerſchen Wohnung
eine Hausſuchung abgehalten und dabei eine Partie Tuchlappen
gefunden, welche die in demſelben Hauſe wohnende Wittwe
Schmidt als ihr Eigenthum anerkannte. Dieſe Lappen hatten
ſich in einer Bodenkammer befunden, welche die Schmidt mit
einem Vorlegeſchloß verwahrt hatte. Jedenfalls iſt die ver-
ſchloſſene Thür mittelſt eines Dietrichs oder Nachſchl lüſſels ge-
öffnet. Die Angeklagte ſtellte nicht in Abrede, dieſe Tuchlappen
aus der Kammer der Schmidt genommen zu haben beſtritt
jedoch die vermuthete Oeffnung, und wollte vielmehr die Thür
eines Tages offen gefunden haben.

Die Geſchwornen ſprachen Schuldig Ipr wegen eines
einfachen im wiederholten Rückfalle verübten Diebſtahls aus,
weshalb die Angeklagte auch nur mit 2 jähriger Zuch thausſtrafe

und ebenſo lange Stellung unter Polizei Aufſicht belegt wurde.
2) Jn der Nacht vom 17. zum 18. April wurden dem

Oeconomie Commiſſarius Naumann zu Jmmitz aus einer Kam-
mer 5 Speckſeiten, 16 Blutwürſte, 2 große Hinterſchinken und

Pfd. Schwarzfleiſch entwendet. Die Kammer war feſt
verſchloſſen geweſen und hatten die Diebe den Eingang in die
Kammer dadurch ermöglicht, daß ein Loch gewaltſam in dieaus Fachwerk beſtehende Wand geſchlagen war. Der Verdacht

fiel auf den Schachtarbeiter Grube, der einige Zeit bei Nau-mann in Arbeit geſtanden hatte und wurde bei einer vorge-
nommenen Hausſuchung auch einiges von dem Geſtohlenen
vorgefunden. Ebenſo fand man bei einem zweiten Schachtar-
beiter Ende etwas Wurſt und Schwarzfleiſch.

27 JahrDie Schachtarbeiter Gottlob Grube aus Löben,
alt und Carl Friedrich Ende aus Ragwitz, 24 Jahr alt, erſterer
einmal, letzterer noch nicht beſtraft, ſind deshalb und zwar
Grube eines zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude mit-telſt Einbruchs im Rucfalle verübten Diebſtahls, der Ende der

Hehlerei angeklagt.
Der c. Grube geſteht zu, dieſen Diebſtahl verübt und den

Ende hiervon in Kenntniß geſetzt, auch den Erlös für die bei-
den Schinken, die er verkauft, mit dieſem getheilt zu haben,
was Ende beſtreitet, indem er erklärt, nicht gewußt zu haben,
datz das Fleiſch c. geſtohlen ſei. Die Geſchworenen ſprachenüber beide Angekiagte das Schuldig aus und erkannte der Ge-

richtshof gegen Grube auf 3 Jahr Zuchthaus und 3 Jahr
Polizei Aufſicht, gegen Ende auf 3 Monat Gefängniß, Unter-
ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte, ſowie Po-
lizei Aufſicht, beides auf ein Jahr.

3) Der Schmiedemeiſter Carl Kraul aus Dergie orf,
43 Jahr u ſchon 7 Mal theils wegen Betrugs, Diebſtahls,
Urkundenfälſchung und Landſtreicherei beſtraft, iſt geſtändig:

1. eine falſche Urkunde, d. d. Naumburg den 29. März
1852 unter Siegel und Unterſchrift des Kreisgerichts daſelbſt
angefertigt zu haben, worin demſelben vom Gericht beſcheinigt
wird, daß er von demſelben die baldige Auszahlung von 250

Dieſes Doxument hat der Angeklagte
bei dem Gaſtwirth Kohl zu Naumburg für ein Darlehn von

und bei dem Wirth Rühlemann im Bäumchen bei
Merſebürg Zur Sicherheit für die daſelbſt gemachte Zeche ver-

Ferner hat er durch dieſes Document die Wittwe
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deſallen, hat er ſich,

S S 2 e kSeidel zur Eingehung eines Ehegelobniſſes mit ihm verleitet-

2. das Band zum eiſernen Kreuze getragen zu haben 3. die
ſilberne Taſchenuhr der Wittwe Seidel, welche dieſe ihm gege-
ben, um ein Band dazu zu kaufen, ohne ihr Wiſſen und Wil-
len in Weißenfels verpfändet zu haben.

Auf Grund ſeines Geſtändniſſes und der ſonſt ermittelten
Umſtände iſt der c. Kraul wegen Anfertigung falſcher öffent-
licher Urkunden und wiſſentlichen Gebrauchs derſelben in ge-
winnſüchtiger Abſicht, wegen unbefugten Tragens von Ehren-
zeichen und wegen ünterſchlagung einer Uhr in Anklageſtand

verſetzt. Die Geſchworenen ſprachen nur in Betreff der Anfer-tigung und des Gebrauchs faſcher Urkunden ihr ſchuldig aus.
Das Gericht erkannte vemnuchſt wegen dieſer Verbrechen auf

5 Jahre Zuchthaus und 500 Thlr. Geldſtrafe oder im Unver-mögensfalle a Verlängerung der Zuchthausſtrafe von 5 Mo-

nate, ſprach aber den Angeklagten wegen unbefugten Tragens
von Ehrenz zeichen und der Unterſchlagung einer Uhr frei.

Am 3. Juli.
1) Der Dienſtknecht Gottlieb Müller aus Altran-

ſtedt, 19 Jahr alt und bereits 2 Mal wegen Diebſtahls be-
ſtraft, iſt geſtändig:

a am Abend des 7. Februar d. J. einen Einbruch in
die Kirche zu Altranſtedt in der Abſicht ausgeführt zu haben,
um das Geld, welches er in derſelben vorzufinden hoffte, zuentwenden. Er hat ſich am gedachten Tage Abends nach 10
Uhr aus dem Gehöfte ſeines Dienſtherrn mit Schwefelhötzern
und einen Pflugſech verſehen, entfernt, ſich in den Ritterguta hof
geſchlichen, die Wand, welche dieſen von dem Vorhof der Kiiche
trennt, überſtiegen und nach dem hinterſten ſeiner Lage nach
liegenden Fenſter begeben. Durch das Fenſter iſt er, nachdem

er die unterſte Sproſſe zerſchnitten und herausgeriſſen, in das
Jnnere der Kirche eingeſtiegen, hat von dem Altare eine Wachs-
kerze e und angezündet und demnächſt hinter dem Al-
tare die zur Sakriſtei führende Thür durch Einſetzen des Pflug-
ſechs zwiſchen Thür und Thürgerüſt geſprengt. Dort hat er
den Kirchenkaſten erbrochen den rechter Hand vom Eingange
befindlichen Schrank gewaltſam geöffnet, während er am andern
nur einen Verſuch zum Erbrechen gemacht. Da er jedoch das
gehoffte Geld nicht gefunden, ihn auch angeblich eine Angſt

ohne von den Kirchengeräthen etwas zu
entwenden, und nachdem er zuvor noch ſeinen Urin in die Almo
ſenbüchſe gelaſſen, durch Aufriegeln der Thür entfernt b) am
14. Februar d. J. einen Einbruch in die Kirche zu Großlehna
in derſelben Abſicht verübt zu haben. Der Müller hat auch
hier auf dieſelbe Weiſe, wie vorſtehend, den Eingang ermöglicht
und ebenfalls nichts gefunden. An den Weitervorſchreiten in
ſeinen Nachforſchungen wurde er durch das inzwiſchen entſtan-
dene Geräuſch von Außen verhindert und verſteckte er ſich deshalb
in einen Pfarrſtuhl, woſelbſt er vorgefunden und verhaftet wurde.

Der Müller iſt deshalb wegen zweier Einbrüche und ſchwe-
rer Diebſtahlsverſuche in Kirchen zur Nachtzeit und im Rück-
falle in Anklageſtand verſetzt und bei ſeinem Geſtändniſſe ohne
Zuſammentritt der -Geſchwornen mit 6 Jahr Zuchthaus und 6
Jahr Polizeiaufſicht belegt.

2) Der Einwohner Johann Wilhelm Otto aus Unter-
neſſa, 30 Jahre alt, verheirathet, Vater eines Kindes undmit einem Hauſe angeſ ſeſſen, iſt eines Verbrechens angeklagt, bei

deſſen Verhandlung die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen war. Er
wurde für ſchuldig erkannt und zu 2 J. 1 M. Zuchth. verurtheilt.

Jn einigen Gegenden Nieder Oeſterreichs und der
Steiermark, insbeſondere in den an Ungarn grenzenden Ge
birgsgegenden herrſcht vorzüglich unter den Bauern die merk-

e uehe
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würdige Gewohnheit, Arſenik zu eſſen. Sie beziehen ihn
unter dem Namen Hedri (Hidri, Hidrich Hütterrauch)
von herumziehenden Kräuterſammlern, Hauſirern, die den-
ſelben in den ungariſchen Glashütten von den Arbeitern
kaufen, oder von Vieh-Aerzten, Quackſalbern c.

Die Gifteſſer haben einen doppelten Zweck bei ihrem
hre Genuſſe. Einmal, um ſich ein geſundes, friſches

usſehen und einen gewiſſen Grad von Wohlbeleibtheit zu
verſchaffen. Es ſind daher ſehr häufig Bauerburſchen und
Dirnen, die zu dieſem Mittel greifen um ein gegenſeitiges
Wohlgefallen zu erzielen und es iſt in der That merkwür-
dig, mit welchem günſtigen Erfolge ſie ihre Abſicht erreichen,
denn gerade die jugendlichen Gifteſſer zeichnen ſich in der
Regel durch die blühendſte Geſichtsfarbe und durch ein von
Geſundheit ſtrotzendes Aeußere aus. Von mehreren mir vor
liegenden Beiſpielen führe ich nur eines an: Eine geſunde
aber magere und blaſſe Kuhmagd auf einem Bauernhofe,
zur Pfarre H. gehörig, hatte einen Geliebten, den ſie
durch ein gefälliges Aeußere mehr feſſeln wollte ſie griff
alſo zu dem bekannten Mittel und genoß wöchentlich einige
Mal Arſenik. Der gewünſchte Erfolg blieb nicht aus, und
nach einigen Monaten war ſie wohlbeleibt, rothbackig und
ganz nach dem Wunſche ihres Liebhabers. Um den Effekt
zu ſteigern, vermehrte ſie unvorſichtiger Weiſe die Doſis des
Arſeniks und wurde ein Opfer ihrer Eitelkeit. Sie ſtarb
vergiftet eines ſchmerzlichen Todes. Die Zahl der Todes-
fälle in Folge des zu ſtarken Genuſſes von Arſenik iſt nicht
ſo unbedeutend, beſonders unter den jüngeren Leuten. Jedem
Seelſorger in jenen Gegenden, in denen dieſer Mißbrauch
herrſcht, ſind öftere Fälle von ſolchen Vergiftungen vorge-
kommen, und die Erkundigungen, die ich bei denſelben ein-
gezogen habe, liefern ſehr eigenthümliche Reſultate. Sei es
aus Furcht vor dem Geſetz, welches den unbefugten Beſitz

des Arſeniks unterſagt, ſei es, daß eine innere Stimme es
ihnen als Unrecht vorwirft, die Gifteſſer verheimlichen ſo
viel als möglich den Gebrauch dieſes gefährlichen Mittels.
Meiſtens iſt es nur der, Beichtſtuhl oder das Todtenbett,
welches den Schleier ihres Geheimniſſes lüftet.

Der zweite Zweck, den die Gifteſſer erreichen wollen,
iſt, ſich, wie ſie ſich ausdrücken, „lüftiger“ zu machen, das
heißt die Reſpiration beim Bergſteigen zu erleichtern. Bei
jedem weiten Weg, wenn ſie bergan ſteigen müſſen, nehmen
ſie ein kleines Stückchen Arſenik und laſſen es ſo ſich all
mälig auflöſen. Die Wirkung iſt überraſchend und mit
Leichtigkeit erſteigen ſie die Höhen, die ſie ſonſt nur mit den
größten Athmungsbeſchwerden erklimmen würden.

Die Doſis Arſenik, mit der die Gifteſſer beginnen, be
ſteht nach dem Geſtändniß einiger derſelben in einem linſen-
großen Stückchen, alſo im Gewicht von ungefähr etwas weniger
als einem halben Gran. Bei dieſer Quantität, die ſie wöchentlich
einige Mal des Morgens nüchtern nehmen, bleiben ſie ge
raume Zeit, um ſich daran zu gewöhnen dann ſteigen ſie
vorſichtig progreſſiv in dem Verhältniß, als die ſchon ange
wöhnte Gabe ihre Wirkung verſagt. Der Bauer R., zu
der Gemeinde A. g gehörig, ein ſehr rüſtiger Sechziger,
der ſich einer ſehr guten Geſundheit erfreut, nimmt gegen
wärtig ſchon auf jede Gabe ein Stückchen im Gewicht von
ungefähr 4 Gran. Seit mehr als 40 Jahren übt er die
ihm von ſeinem Vater vererbte Gewohnheit, die auch auf
ſeine Söhne übergehen wird.

Es iſt wohl zu berückſichtigen, daß weder bei dieſem
noch bei ſo vielen andern Gifteſſern die geringſte Spur einer
Arſenik Kachexie zu bemerken iſt; daß die Symptome einer
chroniſchen ArſfenikVergiftung nie bei Jndividuen eintreten,

welche die Gabe des Giftes zweckmäßig ihrer Conſtitution
und dem Grade der Angewöhnung anpaſſen, obgleich, wie
ſchon angeführt, die Doſen ſehr beträchtlich ſind. Es darf
auch nicht unerwähnt bleiben, wenn er aus zufälligen Mangel
an Arſenik oder ſonſt irgend einer Urſache ſich einige Zeit
des Genuſſes der arſenigen Säure enthält, Krankheitser-
ſcheinungen eintreten, welche die größte Aehnlichkeit mit den
geringeren Graden der Arſenik-Vergiftung haben beſonders
ein ſehr großes Mißbehagen, verbunden mit einem ſehr
großen, Jndifferentismus gegen die Umgebungen und Aengſt
lichkeit für die eigene Perſon, verſchiedenartige Verdauungs-
ſtörungen, Mangel an Eßluſt, ein Gefühl ſteter Ueberladung
des Magens in den Frühſtunden, Erbrechen von Schleim,
bei ſehr vermehrter Speichelabſonderung, Brennen vom
Magenmund bis zum Schlund, krampfhaftes Zuſammen-
ſchnüren des Pharynx, Leibſchneiden, Verſtopfung und be-
ſonders Athmungsbeſchwerden. Gegen dieſe Erſcheinungen
giebt es nur ein, aber ſchnell helfendes Mittel, die alsbaldige
Rückkehr zum Genuß des Arſeniks.

Das Gifteſſen bildet ſich nach den genaueſten Nach-
forſchungen bei den Bewohnern der hieſigen Gegend nicht
zur Leidenſchaft aus, wie z. B. das Opiumeſſen im Orient,
das Betelkauen in Jndien und Polyneſien, das Kokokauen
der Peruaner, ſondern es wird nur, einmal angefangen,
zum Bedürfniß.

Aehnlich wie der Arſenik, wird in einigen Gegenden
das Dueckſilber-Sublimat genoſſen; ich erinnere nur an
den bekannten vom engliſchen Geſandten in der Türkei be
glaubigten Fall vou einem ſtarken Opiumeſſer in Bruſſa,
der täglich auch die enorme Quantität von 40 Gran Suhb-
limat corros, mit ſeinem Opium verzehrte. Jn den peruag-
niſchen Gebirgsgegenden habe ich ſehr häufig Sublimateſſer
getroffen, und noch häufiger iſt dieſer Gebrauch in Bolivia,
wo das Queckſilber-Sublimat den Jndianern auf dem Vice
tualien- Markt verkauft wird.

Jch brauche hier wohl kaum zu bemerken, daß der Ge
brauch des Arſeniks auch in Wien ein ſehr ausgedehnter iſt,
und zwar unter den Pferdeknechten und beſonders den herr-
ſchaftlichen Kutſchern. Sie ſtreuen ihn, entweder 'pulveriſirt,
eine ſtarke Priſe auf den Hafer, oder binden ein erbſengroßes
Stück in Leinwand und befeſtigen es an die Stange, wenn
das Pferd aufgezäumt wird, wobei ſich durch den Speichel
der Arſenik allmälig auflöſt. Das glänzende, runde, ſchöne
Ausſehen der meiſten feinen Wagenpferde und beſonders das
beliebte Schäumen rührt in der Regel von der Arſenik-
Fütterung her bekanntlich bewirkt der Arſenik eine vermehrte
Speichelabſonderung). Sehr allgemein wird in den Ge-
birgsgegenden von den Knechten, wenn die Pferde ſchwere
Laſten ſteile Anhöhen hinanziehen müſſen auf die letzte
Futter-Portion eine Doſis Arſenik geſtreut. Nicht ſelten ge-
brauchen die Pferdehändler, wenn ſie ein dampfiges Pferd
auf den Roßmarkt führen, Bleiſchrote, um ihm „den Dampf
zu ſtillen.“ Dieſe Praxis wird Jahre lang ohne den min
deſten Nachtheil ausgeübt; erhält aber ein ſolches Pferd
einen Beſitzer, der keinen Arſenik füttert, ſo fällt es vom
Fleiſch, verliert ſeine Munterkeit, wird matt, und ſelbſt das
reichlichſte Futter iſt nicht mehr im Stande, ihm ſein früheres
Ausſehen zu verſchaffen. Die Menge von Arſenik, die bei
Knechten gefunden wird, iſt oft ſehr beträchtlich und die Un
vorſichtigkeit des Aufbewahrens deſſelben ſehr ſtrafbar.

Dieſe gedrängten Mittheilungen über die Gifteſſer mögen
dazu dienen zu zeigen, wie wichtig nicht nur für Aerzte,
ſondern auch für Juriſten die Kenntniß dieſes, in einigen
Gegenden Oeſterreichs ſtark verbreiteten Mißbrauchs iſt.
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